
ABGBABGB
Wi hti G tWichtige Gesetze:
§ 1299 ABGB
Wer sich zu einem Amte  einer Kunst zu einem Gewerbe oder Handwerke Wer sich zu einem Amte, einer Kunst zu einem Gewerbe oder Handwerke 

öffentlich bekennt oder wer ohne Not freiwillig ein Geschäft übernimmt, 
dessen Ausführung eigene Kunstkenntnisse oder einen nicht gewöhnlichen 
Fleiß erfordert, gibt dadurch zu erkennen, dass er sich den notwendigen Fleiß g g
und die erforderlichen, nicht gewöhnlichen Kenntnisse zutraue; er muss daher 
den Mangel derselben vertreten.

Hat aber derjenige, welcher ihm das Geschäft überließ, die Unerfahrenheit 
d lb  t  d  b i öh li h  A f k k it i  kö   desselben gewusst, oder bei gewöhnlicher Aufmerksamkeit wissen können, so 
fällt zugleich dem letzteren ein Versehen zur Last.

 Tierärzte
 Trainer in Pferde und Hundesport Trainer in Pferde- und Hundesport
 Reitlehrer
 Usw.

Tierschutz und Recht Dr.Kaun 
www.pferd.co.at

2




